
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/5/19 91/13/0006
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1993

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §115;

EStG 1972 §2 Abs1;

GewStG §7 Z6;

Rechtssatz

Eine zugunsten des Abgabep9ichtigen allenfalls unterlaufene Gesetzwidrigkeit bei der Besteuerung von Vorperioden

berechtigt die Abgabenbehörde nicht, deren Auswirkungen auf dem Wege komplementärer Gesetzwidrigkeit in der

Folgeperiode zu Lasten des Abgabep9ichtigen zu kompensieren (hier Unterlassen einer Hinzurechnung gemäß § 7 Z 6

GewStG 1953).
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